
 

 

 

 

Spielgruppe und Tagesbetreuung 

 

 

 

Reglement für Schulvereinsmitglieder 

 

 

 

 

 

 

 

Farfallina 

Alte Bernstrasse 14 

5503 Schafisheim 

Tel. 062 892 05 31 

info@farfallina.ch 
www.farfallina.ch 
 
1. Januar 2020 
 

 
 

http://www.steinerschule-aargau.ch/


 Farfallina Reglement für Schulvereinsmitglieder, 1. Januar 2020  

2 

 

 

Einleitung 

Wir danken Ihnen für das Interesse an der Farfallina. Das vorliegende Reglement gibt umfassende 

Auskunft über die Betreuungsangebote. Es orientiert die Eltern, die ihr Kind zu uns bringen möchten, 

über Grundsätze, Tagesablauf, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie Tarife.  

 

Sinn und Zweck 

Die Farfallina bietet ein Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahren. Aus-

nahme bildet die Eltern-Kind-Gruppe, in der Kinder ab 3 Monaten in Begleitung ihrer Eltern teilnehmen 

können. Die Einrichtung arbeitet auf der Basis der Pädagogik Rudolf Steiners. Sie steht allen Kindern 

offen. Organisatorisch und pädagogisch ist die Farfallina ein Teil der Rudolf Steiner Schule Aargau, 

die betreuten Kinder müssen jedoch nicht diese Schule besuchen. Die Farfallina wird von ausgebilde-

ten und erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen geleitet. Diese werden unterstützt von Praktikan-

tinnen/Praktikanten, Zivildienstleistenden oder Auszubildenden (Fabe). Die Organisation der Farfallina 

orientiert sich an den kibesuisse-Richtlinien.  

 

Pädagogische Leitsätze 

In der Farfallina werden Kinder in altersdurchmischten Gruppen von Pädagoginnen betreut. Die Kin-

der erhalten soziale Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. Die Sinnesentwicklung wird durch elementa-

re Primärerfahrungen gefördert. In der Geborgenheit der Räumlichkeiten essen die Kinder gemeinsam 

zu Mittag, hören täglich eine Geschichte, die Hausaufgaben werden gemacht und es gibt viel Platz 

zum Spielen. Die Basis hierfür bietet unsere Pädagogik.  

 

Was uns dabei besonders wichtig ist:  

 Dem Spiel wird ein grosser Raum eingeräumt. Das freie, fantasievolle Spiel wird gefördert. 

 Gemeinsam wird viel Zeit draussen in der Natur verbracht. 

 Das Kind erlebt einen rhythmischen gegliederten Tagesablauf und die Jahresfeste.  

 Die Fantasiefähigkeit und die Sinnesentwicklung werden gefördert. Dies wird ermöglicht durch 

Tätigkeiten wie Brotbacken, Korn mahlen, kneten mit Wachsknete, Nassfilzen etc.  

 Der gezielte Umgang mit Naturmaterialien der Umgebung wird gefördert. Die Spielsachen 

sind ebenfalls überwiegend aus natürlichen Materialien wie Holz, Stein etc. 

 Gemeinsam erlernen die Kinder die Regeln im Sozialen und den respektvollen Umgang mitei-

nander.  

 Die Ernährung ist altersgerecht, ausgewogen, vielseitig und gesund.   

 

Betriebsbewilligung 

Die Farfallina erhält ihre Betriebsbewilligung durch die Gemeinde Schafisheim. Die Überprüfung der 

Einrichtung erfolgt regelmässig durch die Gemeinde.  

 

Lage / Räumlichkeiten 

Die Farfallina liegt an der Alten Bernstrasse 14 in ländlicher Umgebung. Das weitläufige Aussenge-

lände bietet eine Fülle von Spielmöglichkeiten. Die Räume (ca. 180 m2) sind hell, geräumig und bieten 

eine warme Atmosphäre. Das Gebäude und die Räume bestehen aus unbehandeltem Holz und Lehm 

und bieten ein warmes Klima und eine harmonische Atmosphäre. Der Garten lässt viel Raum für Na-

tur und naturnahes Spiel.  

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über eine ihrer Funktion entsprechende Ausbildung. Die 

Pädagoginnen haben eine Zusatzausbildung in anthroposophischer Pädagogik absolviert oder bilden 

sich dementsprechend fort. Der Personalbestand ist bezüglich Zahl und Qualifikation der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter auf die Betreuungsbedürfnisse der Kinder abgestimmt und orientiert sich an 

den Richtlinien der kibesuisse.  
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Öffnungszeiten, Ferien und Feiertage 

Die Einrichtung ist von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Vorabend der Fei-

ertage und Ferien schliesst das Farfallina um 16.00 Uhr.  

 

Die Betreuungsangebote der Farfallina sind geschlossen: 

 3 Wochen während der Sommerferien 

 2 Wochen während der Weihnachtsferien 

 an Ostern, Auffahrt, Auffahrts-Freitag, Pfingsten 

 am 1. Mai ab 12 Uhr 

 am Freitag vor dem Adventsbasar der Rudolf Steiner Schule Aargau ab 12 Uhr 

 am Montag nach dem Adventsbasar der Rudolf Steiner Schule Aargau 

 

Unsere Angebote  

Die Betreuungsangebote der Farfallina sind vielfältig und altersgerecht. Die Kinder werden in einer 

altersgemischten Gruppe betreut. Die Gruppe umfasst in der Regel 8 – 18 Plätze. Je nach Alter und 

Zeit umfasst das Angebot verschiedene Gruppen und Aktivitäten: 

 

 Frühstück. In der Zeit von 7.00 – 8.00 Uhr wird ein Frühstück angeboten.  

 Vormittagsbetreuung. In der Zeit von 8.00 bis 11.45 Uhr wird die Vormittagsbetreuung an-

geboten. Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Kindergartenalter besuchen die in die Vormit-

tagsbetreuung integrierte Spielgruppe.  

 Mittagstisch. Von 11.45 bis 13.00 Uhr wird gemeinsam das Mittagessen eingenommen. Die 

Zutaten stammen überwiegend aus biologischem oder biodynamischem Anbau. Das Essen 

wird täglich frisch zubereitet mit saisonal unterschiedlichen Angeboten. Die Mahlzeiten sind 

vollwertig, kindgerecht und überwiegend vegetarisch. 

 Nachmittagsbetreuung. Die Schülerinnen und Schüler werden vor und nach dem Unterricht 

betreut. Nach dem gemeinsamen Mittagessen werden Freizeitaktivitäten angeboten oder es 

können die Hausaufgaben gemacht werden.  

 Spielgruppe. Von 8.15 – 11.45 Uhr findet die Spielgruppe statt. Die Spielgruppe dient den 

Kindern dazu, erste Erfahrungen mit Gleichaltrigen machen zu können. Sie erleben freies 

Spiel und tätige Vorbilder, um nachahmend tätig werden zu dürfen, eingebettet in den Lauf 

der Jahreszeiten. Sie lernen Lieder, Verse und Bewegungsspiele kennen, die ihre Sprachent-

wicklung unterstützen. Sie spielen mit Spielsachen, welche die Fantasie beflügeln.  

 Eltern-Kind-Gruppe. Diese Gruppe ist offen für Eltern mit Kindern im Alter von 3 Monaten bis 

zu 3 Jahren. Orientiert an den Bedürfnissen der Kinder haben die Förderung der Eigentätig-

keit im Spiel und die Pflege des Rhythmus einen besonderen Stellenwert. 

 

Betreuungszeiten 

Ganztagesbetreuung   07.00  –   18.30 Uhr 

Zmorge-Betreuung   07.00  –   08.00 Uhr 

Vormittag ohne Mittagessen  08.00   –   11.45 Uhr 

Vormittag mit Mittagessen  08.00   –   13.00 Uhr 

Mittagstisch    11.45   –   13.00 Uhr 

Nachmittag mit Mittagessen  11.45   –   18.30 Uhr 

Nachmittag ohne Mittagessen  13.00  –  18.30 Uhr 
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Bringen und Abholen 

Bringen: 07.00 – 08.30 Uhr  

  11.45 – 12.00 Uhr 

  13.00 Uhr 

 

Abholen: 11.45 Uhr (Vormittag ohne Mittagessen) 

  13.00 Uhr (Vormittag mit Mittagessen) 

15.00 Uhr (während des Nachmittags) 

  16.30 – 18.30 Uhr (Nachmittag) 

 

Während der Zeit des Mittagstisches zwischen 12.00 und 13.00 Uhr können keine Kinder gebracht 

oder abgeholt werden. Jeweils von 09.00 bis 11.30 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr können die Kin-

der nur in Absprache mit der Gruppenleiterin gebracht und abgeholt werden, damit auch Aktivitäten 

ausserhalb der Räumlichkeiten durchgeführt werden können. 

 

Kindergarten- und Spielgruppenkinder müssen von einer erwachsenen Person abgeholt werden, Ab-

weichungen sind nur mit vorheriger Abmachung oder nach Absprache möglich. Falls das Kind von 

einer anderen Person abgeholt werden soll, sind die Eltern verpflichtet, dies mit Angabe des Namens 

der abholenden Person mitzuteilen.  

 

Die Eltern sind bei Verspätungen verpflichtet, umgehend das Betreuungspersonal der Farfallina zu 

benachrichtigen. Die Kinder müssen pünktlich und innerhalb der angegebenen Zeiten gebracht und 

abgeholt werden. Wird ein Kind über die vertragliche Betreuungszeit hinaus betreut, sind pro ange-

fangene Betreuungsstunde die Kosten für eine Stunde von den Eltern zu entrichten. Es besteht kein 

Anspruch auf Rückerstattung oder Kompensation versäumter Betreuungszeiten. 

 

Verschobene Tage können nicht erlassen werden. Pro Semester werden jedoch zwei „Jokertage“ ge-

währt, d.h. zwei verschobene Tage werden nicht zusätzlich in Rechnung gestellt.  

 

Tagesablauf 

Der Tag beginnt mit dem Frühstück, welches gemeinsam begonnen wird. Nach dem Zähneputzen 

verteilen sich die Kinder dem Alter entsprechend: Sie gehen in die Schule, den Kindergarten oder die 

Spielgruppe. In der Spielgruppe dürfen sie gleich mit dem Freispiel beginnen. Es besteht jeweils der 

Jahreszeit entsprechend ein Werkangebot, sowie ein Maltisch zur Verfügung. Das Z´Nüni wird ge-

meinsam vorbereitet und eingenommen. Die Erwachsenen sind stets tätig. Die Kinder lernen aus der 

Nachahmung. Sie nehmen freiwillig an den Tätigkeiten teil.  

 

Gegen halb zehn räumen alle gemeinsam auf und tischen für das Z´Nüni auf. Anschliessend gibt es 

einen Kreis mit den Jahreszeiten entsprechenden Liedern, Versen und Bewegungsspielen. Danach 

wird gemeinsam das Z´Nüni eingenommen. Nach dem Essen gehen alle in den Garten spielen. Um 

halb zwölf gibt es ein Puppenspiel oder eine Geschichte; die Spielgruppenkinder werden abgeholt. Die 

Kindergartenkinder und Schüler kommen hinzu. Gemeinsam gehen dann alle um zwölf Uhr zu Tisch 

zum Mittagessen. 

 

Das Mittagessen gibt Raum zu erzählen, was alles erlebt und erfahren wurde, ebenso wie das, was 

am Nachmittag noch ansteht, bzw. gemacht werden kann. Nach dem Essen werden die Zähne ge-

putzt. Einige Kinder werden um ein Uhr abgeholt. Die Kinder, die zur Mittagszeit schlafen, ziehen sich 

mit einer der Mitarbeiterinnen zurück, die anderen dürfen Geschichten zuhören und kommen so zur 

Ruhe. Die Mittagspause endet gegen zwei Uhr nachmittags.  

 

Anschliessend ist Zeit, die Hausaufgaben zu erledigen, zu malen, zu basteln, zu spielen oder 

draussen tätig zu sein. Um halb vier Uhr gibt es das Z´Vieri, es endet gegen vier. Den Rest des Tages  
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bis zum Abholen verbringen die Kinder mit Spielen. Je nach Wetter wird das Z´Vieri auch draussen 

zubereitet und eingenommen.  

 

Anmeldung und Aufnahmeverfahren 

Es können Kinder ab 6 Monaten aufgenommen werden. Die Mindestpräsenzzeit eines Kindes beträgt 

im Vorschulalter einen halben Tag pro Woche, für Kindergartenkinder einen Nachmittag pro Woche. 

Um eine Konstanz der Beziehung und dem Kind Stabilität zu gewähren empfehlen wir für die Vor-

schulkinder eine minimale Präsenzzeit von 2 Tagen pro Woche.  

 

Folgende Formulare müssen vollständig ausgefüllt und eingereicht werden: 

 Anmeldung Farfallina 

 Notfallblatt 

 Kopie des Impfausweises 

 

Die Eltern werden zuerst zu einem persönlichen Gespräch eingeladen und können sich die Räumlich-

keiten ansehen. Nach dem Erstgespräch haben die Eltern die Möglichkeit mit ihrem Kind nach Ab-

sprache einen halben Tag einen Besuch machen.  

Wenn sich die Eltern für die Farfallina entscheiden, reichen sie die vollständig ausgefüllten Formulare 

ein. Nach dem Erhalt der Unterlagen werden die Termine für die Eingewöhnung vereinbart. 

 

Über die Aufnahme der Kinder durch die Farfallina entscheidet die Leitung der Einrichtung. Eine Auf-

nahme ist definitiv bei gegenseitiger Unterzeichnung der Betreuungsvereinbarung. Die Anmeldung 

erfolgt verbindlich in Hinsicht auf Wochentag und Dauer.  

 

Bei Interesse an der Eltern-Kind-Gruppe wird nach Absprache einmal ein Schnuppermorgen besucht. 

Die Anmeldung für die Eltern-Kind-Gruppe gilt für ein Quartal. 

 

Eingewöhnungszeit 

Die Eingewöhnung ist eine sehr wichtige Zeit für das Kind, die Eltern und Betreuungspersonen. Das 

Kind lernt in dieser Zeit die neuen Bezugspersonen und Kinder kennen. Bei einem Gespräch bespre-

chen Gruppenleiterin und Eltern die Eingewöhnungszeit, gleichzeitig werden die wichtigen Informatio-

nen bezüglich des Kindes ausgetauscht.  

Die Eingewöhnungszeit beginnt mit dem Eintrittsdatum auf der Betreuungsvereinbarung und wird ge-

mäss den geltenden Tarifen verrechnet. Für das Betreuungsangebot gilt eine Eingewöhnungszeit von 

drei Monaten. 

 

Reservation 

Es können keine Betreuungsplätze reserviert werden. Über die definitive Aufnahme nach Eingang von 

Anmeldungen entscheidet die Leitung der Farfallina. 

 

Kündigung 

Die Kündigung des Platzes in der Tagesbetreuung kann gegenseitig jeweils drei Monate im Voraus 

auf Ende eines Kalendermonates erfolgen. Dies gilt ebenfalls bei einer Kürzung der Anwesenheit des 

Kindes. Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

Während der Eingewöhnungszeit kann sowohl von den Erziehungsberechtigten als auch vom Farfalli-

na aus auf Ende jeden Monats gekündigt werden. 

 

Krankheit und Versicherung 

Kranke Kinder müssen zu Hause bleiben. Bei Erkrankungen des Kindes während des Aufenthaltes in 

der Tagesbetreuung werden die Eltern sofort benachrichtigt. Die Kinder sind während dem Aufenthalt 

in der Farfallina gegen Unfall versichert. Bei Schäden, die die Kinder anrichten, haften die Eltern, be- 
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ziehungsweise deren Haftpflichtversicherung. Die Farfallina übernimmt keine Haftung für beschädigte 

oder verloren gegangene Gegenstände der Kinder. 

 

Kleidung und Essen 

Es wird folgendes benötigt: Finken, dem Wetter entsprechende Kleidung, Ersatzkleider und Sonnen-

schutz. Diese Dinge verbleiben in der Farfallina. Wir bitten Sie den Bestand von Ersatzkleidern regel-

mässig zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Die Kleidung sollte dem Kind Bewegungsfrei-

heit ermöglichen und schmutzig werden dürfen. 

 

Die Kinder erhalten in der Farfallina Frühstück, Znüni, Mittagessen, Zvieri und einen Abend-Snack. 

Bitte geben Sie ihrem Kind keine zusätzlichen Esswaren oder Süssigkeiten mit. 

 

Finanzierung 

Die Tarife richten sich nach der Präsenzzeit. Allfällige Änderungen der Tarife werden schriftlich und 

rechtzeitig angekündigt. Ferien- und Krankheitstage, sowie weitere allfällige Abwesenheiten sind in 

der Monatspauschale berücksichtigt und können nicht in Abzug gebracht werden. Solange der Platz 

gebucht ist, bleibt der vollumfängliche Betrag zu bezahlen. 

 

Für regelmässige Zahlungen wird am Anfang des Schuljahres eine Rechnung mit Einzahlungsschei-

nen zugestellt. Die Beträge sind jeweils auf Anfang des Monats einzuzahlen. Einzelne Rechnungen 

werden im Folgemonat zugestellt. 

 

Tarife / Tag 

Als Basis für die Monatsbeiträge sind folgende Tarife zugrunde gelegt: 

Pro Stunde        11.- 

Ganztagesbetreuung (07.00 – 18.30 Uhr)    85.- 

Vormittag ohne Mittagessen (07.00 – 11.45 Uhr)   42.- 

Vormittag mit Mittagessen (07.00 – 13.00 Uhr)    58.- 

Nachmittag ohne Mittagessen (13.00 – 18.30 Uhr)   42.- 

Nachmittag mit Mittagessen (12.00 – 18.30 Uhr)   58.- 

Spielgruppe (8.15-11.45 Uhr)      40.- 

Eltern-Kind-Gruppe (pro Treffen)     30.- 

 

Für die Betreuung von Kindern zwischen 6 Monaten und 1,5 Jahren erhöht sich der jeweilige zugrun-

deliegende Beitrag um 20%. Die Eltern reichen die Mutation ein, wenn das Kind 1,5 Jahre alt ist.  

 

Preis/Monat  

 

Wenn zwei oder mehr Kinder derselben Familie genau dasselbe Betreuungsangebot in Anspruch 
nehmen (gleiche Wochentage, gleiche Zeiten) werden die Kosten ermässigt. Diese Ermässigung gilt 
nicht für die Spielgruppe. Die Ermässigung beträgt beim 2. Kind: 25%; beim 3. Kind 33%. 

Angebot 1x/Woche 2x/Woche 3x/Woche 4x/Woche 5x/Woche 

Ganztagesbetreuung 340 680 1020 1360 1700 

Vormittag ohne Mittagessen 165 330 495 660 825 

Vormittag mit Mittagessen 200 400 600 800 1000 

Nachmittag ohne Mittagessen 125 250 375 500 625 

Nachmittag mit Mittagessen 175 350 525 700 875 

Spielgruppe 130 260 390 0 0 

Eltern-Kind Gruppe 320 (für 3 Monate)  


